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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX; 
mit dem das Hochschülerschafts·gesetz 1973 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

. Artikel I 

Das . Hochschülerschaft~gesetz 1973, BGBL 
Nr. 309, in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 141/1978 und .482/1980 wird wie folgt ge­
ändert: 

1 .. § 1 Abs.3 hat zu lauten: 

,,(3) Die im Abs. 1 lit. bgenannten Mitglieder 
sind für ,die Wahl von Organen der österrei-' 
chischen Hochschülerschaftaktiv, jedoch nur nach 
Maßgabe besonderer gesetzlicher Vorschriften 
auch passiv wahlberechtigt." . . 

2. ;§ 1 Abs. 6 hat zu lauteIl: 

,,(6) Die aktive und passive Wahlberechtigung 
der Mitglieder ist nach einem Stichtag, der acht 
Wochen vor dem ersten Wahltag liegt, zu beur~ 
teilen." 

3. § 2 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Jede Hochschule hat die Mitglieder der 
österreichischen Hochschülerschaft für ihren Be­
reich evident zu halten und der österreichischen 
Hoch~chülerschaft in jedem Semester ein Mit­
gliederverzeichnis auszufolgen. Das Mitglieder­
verzeichnis hat Angaben über Name, Matrikel­
nummer, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, Familien­
stand, Heimat- und Studienadresse sowie über 
die Angehörigkeit zu Studienrichtung, Studien­
abschnitt und Institut zu enthalten." 

4. § 3 hat zu lauten: 

"Die Hochschülerschaften an den Hochschulen 

§ 3. (1) Die Hochschülerscluften an den Hoch­
schulen sind Körperschaften öffentlichen Rech­
tes. Sie führen die Bezeichnung "Hochschüler­
schaft an der" mit einem die Zugehörigkeit zur 
betreffenden Hochschule kennzeichnenden Zu­
satz. 

(2) Jeder Hochschülerschaft gehören die Mit~ 
glieder der österreichischen Hochschülerschaft 
gemäß § lAbs. 1 an, die an der jeweiligen 
Hochschule aufgenommen sind. Weiters 'gehören 
ihr die ordentlichen Hörer an der jeweiligen 
Hochschule an, deren Studienrichtung oder deren 

. kombinationspflichtige zweite . Studiellrichtung 
auf Grund der Studienvorschriften nicht zur 
Gänze an der Hochschule absolV'iert werden kann; 
an der die Immatrikulation erfolgte, sofern sie 
Lehrveranstaltungen dieser Stu~ienrichtung in­
skribiert haben. 

(3) fIinsichtlich des :wahlrechtes der Mitglie~er 
jeder Hochschülerschaft ist § 1 sinngemäß anzu-
w~~~ . 

(4) Den Hochschülerschaften an den Hoch­
schulen obliegen mit Ausnahme der Vertretung 
gegenüber gesetzgebenden Körperschaften alle in 
§: 2 Abs.l umschriebenen Aufgaben für 'den 
Bereich der einzelnen Hochschulen. Die Be­
stimmungen des - § 2 Abs. 2 bis 7 'gelten sinn-' 
gemäß." 

5. § 5 Abs. 1lit.a hat zu lauten: 

"a) 65 Manda~ai-e mit vollem Stim~recht;" 

6. § 6 Albs. 1lit. a hat zu lauten: 

"a) Bis zu 5 000 aktiv Wahlberechtigten neun 
Mandatare mit vollem Stimmrecht und für 
je weitere 2 000 aktiv Wahlberechtigte ein 
zusätzlicher Mandatar. Ergibt sich durch 
diese Berechnung eine' gerade Zahl von 
Mandataren, so ist diese um einen weite­
ren Mandatar zu ergänzen;" 

7. § 6 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für den Hauptausschuß sind die Mitglie­
der der jeweiligen Hochschülerschaft nach Maß­
gabe des § 3 Albs. 3 aktiv und passiv wahlbe­
rechtigt. " 

8. § 7 Albs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind die 
Mitglieder der jeweiligen Hochschülerschaft nach 
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2 619 der Beilagen 

Maßgabe des§ 3 AI:J~;3" dere{l ßttidj~nrich~1ftig '" .• ,Sie .,hllpeR ,ihre Aufgah.elil' nach beSrell Kräften 
an der, Fakultät ein.gerichtet oder deren studium, und uneigennützig wahrzunehmen:', 
irregulare auf Grund des zu verleihenden' aka­
demischen Grades der Fakultät zuzuordnen ist." 

9. § 8 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind die 
Mitglieder der jeweiligen' Hochschülerschaft nach 
Maßgabe des § 3 Abs. 3, die ein Studium der 
betreffenden Studienrichtung betreiben." 

10. § 9 Abs. 3 und 4 hahen zu lauten: 

,,(3) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind die 
Mitglieder der jeweiligen Hochschlilerschaft n,ach 
Maßgahe des § 3 Abs. 3, die im Wahlsemester 
und dem der ,Wahl vorangehenden Semester eine 
Lehrveranstaltung des betreffenden Institutes in­
skribierthahen, sofern diese Lehrveranstaltung 
für den/ Studierenden eine Pflicht- oder Wahl­
lehrveranstaltung nach den für, den Studierenden 
geltenden Studienvorschriften darstellt.' 

(4) PassIv wahlberechtigt sind auch die Mitglie­
der der jeweiligen HoChschülerschaft nach Maß­
gabe des § 3 Abs. 3, die innerhalb von zwei 
aufeinanderfolgenden Semestern unmitteIhar vor 
den Institutsvertretungswahlen aktiv wahlberech-
tigt waren." ' 

11. § 13 Ahs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Studentenvertreter der österreichischen 
Hochschülerschaft oder der Hochschülerschaften 
an den Hochschulen sind: 

a) die Mandatare; 
b) die Vertreter in staatlichen urid akademi~ 

schen Behörden;" 
c) , die Referent~n; 
d) die Sachbearbeiter. 

12. § 15 Abs. 8 hat zu lauten: 

,,(8) Hochschülerschaftswahlen sind jeweils von 
Dienstag bis Donnerstlag einer Woche in der Zeit 
von Mitte April bis Mitte Juni durchzuführen. 
Die Wahltage sind nach Anhörung der öster­
reichischen Hochschülerschaft und der Hochschü­
lerschaften an den Hochschulen vom 'Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung durch 
Verordnung zu bestimmen." 

13. § 18 Abs. :3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Referate stehen unter Leitung von 
Referenten. Diese haben dem in § 1, Abs. 1 um­
schriebenen ,Personenkreis anzugehören und ihre' 
Befähigung entsprechend nachzuweisen. Den Re­
ferenten können im Hinblick auf den Umfang 
ihrer Aufgaben vom Vorsitzenden Sachibear­
beiter sowie Angestellte zur Unterstützung bei­
gegeben we'rden. Den in Abs. 2 lit. a und b ge­
nannten Referaten sind jedenfalls Angestellte 
beizugeben." 

Artikel Ir 

Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt 
die' Hochschüler-Disziplinarordnung, StGBl. 
Nr. 169/1945, außer Kraft. 

Artikel III 

Dieses Bundesgesetz tritt mit XXXXXXXX 
in Kraft. I 

Artikel IV 

Mit Ider Vollziehung ;dies,es Bunidesgesetzes ,ist 
der Bundesminister für Wissenschaft, und For:" 

'schung betraut. 

619 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 9

www.parlament.gv.at



619 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Probleme und Ziele 

a) Studierende, die Lehrveranstaltungen an 
einer Universität besuchen müssen, ,an der 
sie nicht immatrikuliert sind, sind gegen­
wärtJ~g v<On Iden Mirbestimmulligsmög<1ich­
keiten im Rahmen der Hochsmülersmaft 
der betroffenen Homschule ausgeschlossen, 
obwohl sie von den Beschlüssen der zu­
ständigen Hochschülerschaftsongane betrof­
fen sind; 

b) Erhöhung der Funktionsfähigkeit von der­
zeit zu großen Hochsmülerschaftsorganen; 

c) Neuregelung des WahlveI1fahrens. 

Problemlösungen 

a) Neben den Immatrikulierten' an einer 
Hochschule sollen aum' die' ordentlimen 
Hörer wahlberechtigte Mitglieder einer 
Hochschülersmaft sein, deren Studienrim­
tung an der jeweiligen Hochsmule gemein­
sam mit der Stammhomsmule eingerim­
tet ist, oder deren kombinationspflimtige 
zweite Studienrimtung an der Stammhom­
schule nicht eingerimtet ist. 

b) Die Funktionsfähigkeit der Hochsmüler­
schaftsorgane soll durch eine VerriIligerung 
der Mandatszahl für die derzeit zu großen 
Organe veI'bessert werden. 

c) Künftig soll das aktive und passive Wahl­
recht nach einem Stimtag beurteilt wer­
den. Die nähere Regelung des Wahlver­
fahrens auf Grund der neuen Rechtsgrund­
lagen soll wie bisher in der Hochsmüler­
schaftswahlordnung erfolgen. 

KO'Sten 

Für den Bund werden gegenüber der bisheri­
gen Regelung keine zusätzlichen Kosten entste­
hen. 

Allgemeines 

Die österreimische Hochschülersmaft ist an 
das Bundesministerium für Wissenschaft und For­
schung herangetreten, das Homsmülerschafts­
gesetz 1973 an die in den letzten Jahren erfolgte 

Entwicklung anzupassen. Vor allem soll eine 
weitere Vergrößerung der Mandatszahl für den 
Zentralausschuß der österreichischen Hochschü­
erschaft hintangehalten werden, da bereits derzeit 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit 
dieses gegenwärtig aus 75 Mandataren und 
18 Vorsitzenden von Hauptausschüssen der ein­
zelnen Homschülerschaften zusammengesetzten 
Gremiums bestehen. 

Hinsichtlim des Wahlremtes der Mitglieder 
hat sich die österreimische Hochschülerschaft 
einerseits für die generelle Zuerkennung des 
passiven Wahlrechtes ausländischer Studierender 
ausgespromen und andererseits dafür, daß Stu- , 
dierende nicht nur' an der Stammhochschule, an 
der sie immatrikuliert sind, die Organe der 
Hochschülersmaft wählen können, sondern auch 
an jeder anderen Hochschule, an der sie Lehr­
veranstaltungen inskribiert haben. 

Hinsichtlich des Wahlvorganges wUl"'de neben 
Vereinfachungen, die nicht im Gesetz, sondern 
in der Wahlordnung zu realisieren sind, auch 
vorgeschlagen, den bisher verlangten freien Wahl­
tag abzuschaffen. Dadurm erhofft die österrei­
chische Hochschülerschaft eine Anhebung der 
WahLbeteiligung. 

Der nunmehr vorliegende Gesetzentwud baut 
weitgehend auf den Anregungen der österrei­
mischen Hochschülerschaft auf, sofern die· Reali­
sierung der Vorschläge rechtssystematisch nicht 
besser in anderen Rechtsvorschriften erfolgen 
solhe, und berücksichtigt die Vorschläge, die dem 
Bundesminister,ium für Wissenschaft und For­
schung im Begutachtungsverfahren zugegangen 
sind. 

Gegenüber dem 'Zur Begutachtung versendeten 
Entwurf wur,den Modifikationen hinsichtlich des' 
Wahlrechtes für die Organe einer Hochschüler­
schaft und hinsichtlich der Zahl der Mandatare 
des Ze~tralausschusses ,der österreichischen Hoch­
schülerschaft und der Hauptausschüsse der Hoch­
schülerschaften vorgenommen. Neu ist die Rege­
lung in § 1 Abs. 6 ,des Gesetzentwurfes, wonach 
sich künftig die aktive und passive Wahlberech­
tigung nach einem Stichtag richten soll. Diese 
Vorschr~ft soll die Rechtsgrundlage für eine Um-

2 
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4 619 der Beilagen 

gestaltung des Verfahrens zur Feststellung des 
aktiven und passiven Wahlrechtes im Rahmen 
der Hochschülerschaftsw.ahlordnung sein. 

Von den an das Bundesministerium für Wis­
senschaft und Forschung herangetugenen Vor­
schlägen der Osterreichischen Hochschülerschaft 
konnte lediglich der hinsichtlich der generellen 
Zuerkennung des passiven Wahlrechtes für aus­
ländische Studierende nicht berücksichtigt wer­
den, da gemäß Art. 3 des Staatsgrundgesetzes 
über di.e tallg,emeinen Rechte ,der Sraat'sbürg,er, 
RGBl. Nr. 142/1867, verfassungsrechtlich der 
Zugang zu öffentlichen Amtern nur österreichi­
schen Staatsbürgern möglich ist. Diesbezügliche 
Ausnahmen, wie etwa nach dem Bundesgesetz 
über die Gleichstellung von Südtirolern mit 
österreichischen Staatsbül1gern auf bestimmten 
Verwaltungsgebieten, BGBL Nr. 57/1979, sollten 
nur bei Vorliegen einer besonderen Situation 
unter Beachtung des· Gleichheitsgrundsatzes in 
eigenen Gesetzen, nicht jedoch im Hochschüler­
schaftsgesetz normiert werden. 

Da § 5 AJbs. 1 lit. ades Hochschülerschafts­
gesetzes 1973 die Zahl der Mandatare für den 
Zentralausschuß der Osterreichischen Hochschü­
lerschaft mit der Zahl der Wahlberechtigten kop­
pelt, .i'st ,die Manrdatsz'ahl von 53 Mn Jahr 1974 
bis zu den Hochschülerschaftswahlen 1979 auf 
75 gestiegen. Durch den vorliegenden Entwurf 
willd Wünrsch·ena!us <dem ne~utachtungsv,el"1fl;lhrtm 
folgend die Mandatszahl für den Zentralausschuß 
mit 65 vorgeschlagen. Die Verringerung der Zahl 
der Mandate für die HaiUpt3iusschü9Se g.eht l;luf 
einen VorschlaJg der vorwiegend betroffenen 
Hochschülerschaft an der Universität Wien zu­
rück. 

In diesem Zusammenhang sei angeführt, daß 
eine Ausweitung der Mandatszahl über den ge­
genwärtigen Stand von keiner Seite vorgeschlagen 
worden ist. Allerdings finden sich zahlreiche 
Stellungnahmen, die eine weitere Reduktion der 
Größe des Zentralausschusses auf den Umfang 
des Jahres 1974 vorschlagen. Welin der vorlie­
gende Gesehentwurf demnach im Sinn einer 
möglichsten übereinstimmung der Stellungnah­
men die Mandatszahl für den Zentralausschuß der 
Osterreichischen Hcichschülerschaft mit 65 fest­
Iegt, so ist dabei darauf hinzuweisen, daß auch 
eine weitere Reduktion im Sinn der Verbesserung 
der Arbeitsfähigkeit dieses Onganes noch durch­
aus vorstellbar wäre. 

Zu einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1 Abs. 3: 

Durch ,§ 4 Abs. 4 ,des Bundesgesetzes über die 
Gleichstellung von Südtirolern mit österreichi­

,: schen Staatsbürgern auf bestimmten Verwaltungs­
• gebieten, BGBl. Nr. 57/1979, werden Südtiroler 
i, "als ordentliche Hörer im Wirkungsbereich des 
:tHochschülerschaftsgesetzes 1973, BGBI. Nr. 3091 

1973, in :der derzeit geltenden Fassung den öster­
reichischen Staatsbürgern gleichgestellt und be­
sitzen auch für die Wahl von Organen der 
Osterreichischen Hochschülerschaftdas ·aktive 
und passive Wahlrecht". Diese allerdings nicht 
im Verfassungsrang stehende Gesetzesbestimmung 
bildet derzeit die einzige Ausnahme von dem 
Grundsatz, daß nurösterreichische Staatsbürger 
für die :Wahl von Hochschülerschaftsorganen 
passiv wahlberechtigt sind. Die nunmehrige Fas­
sung des § 1 Abs. 3 des Hochschülerschafts­
gesetzes 1973 soll ·dieser besonderen gesetzlichen 
Regelung Rechnung tragen und eine Bereinigung 
der unterschiedlichen gesetzlichen Aussagen her­
beiführen. 

Zu § 1 Abs. 6: 

Das HochschülerschaJtsgesetz 1973 enthält bis­
her keine Rechtsgrundlage dafür, die aktive oder 
passive Wahlberechtigung nach einem bestimm­
ten Stichtag festzustellen. Demnach überläßt auch 
die Hochschülerschaftswahlordnung 1973, BGBl. 
Nr. 546 in der derzeit geltenden Fassung, die 
Überprüfung der aktiven und passiven Wahl­
berechtigung den Wahlkommissionen, anläßlich 
der Zulassung der Wahlvorschläge oder Kandi­
daturenbzw. der Stimmabgabe. 

Eine derart flexible Lösung war deshalb er­
forderlich, weil die Hochschulen bisher nicht in 
der Lage waren, den Wahlkommissionen ausrei­
chend genaue Verzeichnisse der Wahlberechtig­
ten zur Verfügung zu stellen. 

Diese administrative Einengung fällt mit der 
Neuregelung des Immatrikulations- und Inskrip­
tionsverfahrens auf Grund der letzten NovelIie­
rung der 4. Durchführunrgsverordnung zum All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetz, BGBl. Nr. 601 
1980, weg, ,da 7Junhlndest,alb dem Studienjahr 
1981/82 alle Universitäten in der Lage sein wer­
den, die vorgesehenen Listen der Wahlberechtig­
ten autom,ationsunterstützt zur Verfügung zu 
stellen. 

Die Wahl des Stichtages erfolgte derart, daß 
einerseits bei dem üblicherweise in der zweiten 
Maihälfte liegenden Wahltermin Anderungen 
der Wahlberechtigung innerhalb der ordentlichen 
Immatrikulations- und Inskriptionsfrist für das 
Sommersemester noch berücksichtigt werden kön­
nen und andererseits genügend Zeit besteht, die 
Liste der Wahlberechtigten zu erstellen, öffent­
lich zur Korrektur aufzulegen und den Wahl­
kommissionen bzw. deren Unterkommissionen 
l1echtzeitig zu übermittdn. Die Fesdegung des 
Stichtages erfolgte überdies so, daß er mit dem 
ersten Tag, an dem Wahlvorschläge und Kan­
didaturen gültig eingebracht werden können, zu­
sammenfällt. 

Die Einführung eines Stichtages zur Feststel­
lung des' Wahlrechtes wird es auch ermöglichen, 
von der Osterreichischen Hochschülerschaft vor-
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619 der Beilagen 5 

geschlagene Vereinfachungen des Wahlverfahrens 
durchzuführen. Da künftig das Wahlrecht nicht 
mehranläßlich ider Stimmabgabe nachgewiesen 
werdel1 muß, wird es möglich sein, auf die Vor­
lage des Studienbuches, das zur Beurteilung des 
Wahlrechtes durch die Wahlkommission unbe­
di11gt erforderlich war, zu verzichten. Nach einer 
entsprechenden Änderung der Höchschülerschafts­
wahlordnung 1973 ,könnte zum Nachweis der 
Identität und zur Beurkundung der Stimma,bgabe 
lediglich die Vorlage des Ausweises für Studie­
rende erforderlich sein. 

Zu § 2 Abs. 5: 

Die einzige Änderung gegenÜtberder bisherigen 
Fassung dieser Gesetzesbestimmung hesteht darin, 
daß künftig im Mitgliederverzeichnis der öster­
reichischen Hochschülerscha.ft auch Angaben über 
den Familienstand enthalten sein sollen. Damit 
wird es der österreichischen Hochschülerschaft 
leichter möglich sein, an einen bestimmten Mit­
gliederkreis heranzutreten und bei der Bewälti­
gung oft besonders bei verheirateten Studieren­
den gänzlich anders gelagerten Problemen besser 
als bisher zu helfen. In diesem Zusammenhang 
ist darauf hinzuweisen, daß die Weitergabe von 
Daten an Dritte gemäß § 2 Abs. 6 unzulässig ist. 

Zu § 3: 

Die hisherigen Bestimmungen des § 3 stehen 
in Zusammenhang mit den §§ 6 Abs. 2, 7 Abs. 3, 
8 Abs. 4 '\lJnld 9 Ahs. 3 und 4 .und rgeben Auf­
schluß über die Mitgliedschaft der Studierenden 
bei jeder Hochschülerschaft an einer Hochschuh~ 
und über die Wahlberechtigung für die einzelnen 
Organe jeder Hochschülerschaft. Nach der bisheri­
gen Textierung sind alle ordentlichen und außer­
ordentlichen Hörer, die an einer Hochschule 
Lehrveranstaltungen inskribiert haben, Mitglieder 
der jeweiligen Hochschülerschaft. Wahlberechtigt 
si11d 'gliUnldsätzJlich jedoch nur :die ,an dieser 
Hochschule auch immatrikulierten ordentlichen 
Hörer. 

Der Wunsch der österreichischen Hochschüler­
schaft nach einer Ausweitung des Kreises der 
Wahlberechtigten für Organe einer Hochschüler­
schaft macht eine auch in systematischer Hinsicht ' 
neue Fassung der bisher die Mitgliedschaft und 
das Wahlrecht regelnden Bestimmungen erfor­
derlich, die zudem den Vorteil aufweist, daß sich 
nunmehr die Zugehörigkeit zur Hochschülerschaft 
an einer Hochschule nicht mehr nach anderen 
Kriterien richtet als das Wahlrecht. 

Die Formulierung des Abs. 2 äes vorliegenden 
Entwurfes orientiert sich an der gemeinsamen 
Terminologie der §§ 6 Abs. 1 und 9 A,bs. 3 des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes. Danach 
werden ordentliche und außerordentliche Hörer 
vom Rektor an die Hochschule aufgenommen. Bei 
ordentlichen Hörern erfolgt die Aufnahme in 

Form der Immatrikulation, die jedoch nur an 
einer Universität vorgenommen werden kann. 

Zusätzlich zu den an einer Hochschule aufge­
nommenen ordentlichen und außerordentlichen 
Hörern sollen künftig auch die ordentlichen Hö­
rer, die an einer anderen Universität immatriku': 
liert wurden, wahlberechtigte Mitglieder der 
Hochschülerschaft an jener Hochschule sein, an 
der sie Lehrveranstaltungen inskribieren müssen" 
weil ihr Studium an der Universität, an der sie 
immatrikuliert sind, nicht zur Gänze absolviert 
werden kann. Dies ist nach Studienvorschriften 
in mehrfacher Weise möglich. So können einzelne 
Studienrichtungen an 'mehreren Fakultäten ge­
meinsam eingerichtet sein oder bestehen bei be­
stimmten Studienrichtungen vorgeschriebene Stu­
dienkombinationen, die eine Inskription an zwei 
Hochschulen erfordern (Musikerziehung, Kunst­
erziehung, Darstellende Geometrie usw.). 

Einschränkend zu dem zur Begutachtung ver­
sendeten Entwurf ist nun nicht mehr daran ge­
dacht, auch jene Studierenden einzubeziehen, die 
ausschließlich auf Grund individuell geltender 
Studienvorsdlriften, wie zB Bescheiden über die 
Bewilligung eines studium irregulal;'e oder die 
Bewilligung des Tausches von Diplomprüfungs­
fächern, v,erhalten sinld, ,a,n mehreren Hochschulen 
Lehrveranstalturugen zu besuchen. Dies vor allem 
deshalb, weil sich auf Grund des Begutachtungs­
verfahrens ergeben hat, daß nur die Zuordnung 

. zu Studienrichtungen administrativ einwandfrei 
gehandhabt werden kann, und durch die Einbe­
ziehung individueller Studienvorschriften erheb­
liche Manipulationsmöglichkeiten des Wahlrechts 
für einzelne Organe der Hochschülerschaften be­
stünden. Ln :d1ieset111 Zusammenhang ist ,auch dar­
auf hinzuweisen, daß die vorgesehene Formulie­
rung auch Studierende vom Wahlrecht an einer 
anderen Hochschule als der Stammhochschule 
ausschließt, die über die kombinationspflichtige 
Studienrichtung hinaus Doppelstudien oder Er­
gänzungsstudien betreihen bzw. die lediglich ge­
mäß§ 5 Abs. 2 lit. c des Allgemeinen Hochschul-

,Studiengesetzes einzelne Lehrveranstalturugen in­
skribierthaben. Auch in den Fällen, an denen eine 
Studienrichtung an mehreren Hochschulen stu­
diert wird, ist die Mitgliedschaft und ein Wahl­
Decht n,ur bei ;der Hochschülerswaft ran d'er 
Hochschule mö~Iich, 'an der ,der Studierende auf­
genommen hZJw. ,immatrirouliert ,i'st. 

Der Abs. 3 des Entwurfes macht deutlich, daß 
für das aktive und passive Wahlrecht der Mitglie­
der einer Hochschülerschaft an einer Hochschule 
die gleichen Vorschriften gelten, wie für die Mit­
glieder der österreichischen Hochschülerschaft. 
Das heißt, daß außerordentliche Hörer vom 
Wahlrecht aU!~geschlossen sind unld ondentliche 
Hörer fremder Staatsbürgerschaft oder staaten­
lose ordentliche Hörer nur dann passiv wahlbe­
rechtigt sind, wenn dies in anderen Gesetzen 
ausdrücklich vorgesehen ist. ' 

619 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 9

www.parlament.gv.at



6 619 der Beilagen 

Die Abs. 1 und 4 des Entwurfes geben ledig­
lich den bisherigen Rechtsbestand wieder. 

Zu § 5 Abs. 1 lit. a: 

Im Hinblick auf eine ausreichende Arbeits­
fähigkeit des Zentralausschusses der österreichi­
schen Hochschülerscha1t soll die Zahl der Manda­
tare mit vollem Stimmrecht mit 65 Mand.ataren 
festgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sei 
daran erinnert, daß die Mandatszahl für den Zen­
tralausschuß der österreichischen Hochschüler­
schaft seit den ersten Hochschülerschaftswahlen 
aJUcf G!1und ,des Hochschrülerschaft~gesetzles 1973 
Vion damals 53 auf nunmehr 75 angestiegen ist 
und für die weiteren Hochschülerschaftswahlen 
b,ei weiterhin steigenden Zahlen von Immatriku­
lationen ein neuerliches Ansteigen der Mandats­
zahl zu erwarten wäre. 

Zu § 6 Abs. 1 Ht. a: 

Für die Hauptausschüsse kann derzeit festge­
halten w,erden, rdaß rgl"undsänzEch die ~ahl ider 
Mandatare ausreichend groß ist, um eine effiziente 
IntereS'selliV'ertreoung Ider Soudiereruden ,und e1ne 
optimale Arbeitsfähigkeit der Hauptausschüsse 
Zu gewährleisten. Lediglich der Hauptausschuß 
der Universität Wien ist durch die besondere 
Größe dieser Universität von 29 Mandataren an­
läßlich ,der HochschiilerschaftswahIen 1974 'auf 
nunmehr 43 Mandatare mit vollem Stimmrecht 
aIligewachS1en. B1n weiteres Anste~gen der Man-· 
datszahl würde ähnliche Schwierigkeiten absehen 
lassen, wie sie derzeit am Zentral ausschuß der 
Österreichischen Hochschülerschaft bestehen. 

'Die nunmehr vorgesehene Regelung, die auf 
einem Vorschlag der Hochschülerschaft an der 
Universität Wien beruht, führt bei Berücksich­
tigung des gegenwänigen Standes der akt. iv 
Wahlberechtigten zu einer Rückführung der Man­
datszahl auf den Stand des Jahres 1974. 

Zu § 7 Abs. 3: 

"Diese Bestimmung stellt klar, daß nicht nur 
die Mitglielder 'einer Hochschülerschaft, die eine 
bestimmte, an der Fakultät eingerichtete Studien­
richtung studieren, sondern auch die Mitglieder, 
denen ein studium irregulare gemäß ,§ 13 A>bs. 3 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes be­
willigt 'Wurde, für die Fakultätsvertretung wahl­
berechügt sind. Eine KlarsteIlung war hier im 
Hinblick auf die Ausführungen des Verfassungs­
gerichtshofes anläßlich einer überprüfung der 
Gesetzmäßigkeit der Hochschülerschaftswahlord­
nung 1973 angebracht. 

Da im BewiIIigungsbescheid für ein studium 
irregulare je nach dem Schwerpunkt des Studien­
programmes die Immatrikulation, der Stud~en­
gang und der akademische Grad festzulegen' smd, 
wird die Zuordnung der Studierenden zu Hoch­
schule und Fakultät u'nschwer möglich sein. 

Zu § 13 Abs. 1: 

über Wunsch Ider t'hterreichischen HochschüLer­
schaft wurden dem Kreis der Studentenvertreter, 

, für die in den Abs. 4 und 5 zur Absicherung ihrer 
Tätigkeit besondere Vorkehrungen tgetroffen sind, 
Sachbearbeiter hinzugefügt, die in einzelnen Refe­
raten der Österreichischen Hochschülerschaft und 
der Hochschülerschaften an den Hochschulen un­
ter Leitung der Referenten tätig sein wel"den. 

Zu § 15 Abs. 8: 

Die nunmehr vorgeschlagene Textierung ent­
spricht dem ersten und dritteil Satz des bisherigen 
Gesetzestextes. Durch den Entfall der Vorlesungs­
und Prüfungsfreiheit des einen Wahltages er­
wartet sich die österreichische Hochschülerschaft 
ein Ansteigen der Wahlbeteiligung. 

Zu § 18 Abs. 3: 

Die Sachbearbeiter sollen, genauso wie die An­
gestellten, den Referenten zur Unterstützung 
ihrer Tätigkeit vom Vorsitzenden beigegeben 
werden. Seitens der österreichischen Hochschüler­
schaft- wird erwartet, daß eine Reduzierung der 
Personalaufwendungen eintreten wird, weil Mit­
arbeiter nicht mehr ,als Angestellne oder mit einem 
Werkvertrag beschäftigt werden müssen. 

Zu Art. II: 

Die Aufhebung der Hochschüler-Disziplinar­
ordnung entspricht einem ausdrücklichen .un.cl 
langjährig geäußerten Wunsch der österreIchI­
schen Hochschülerschaft. Diese Verordnung,. die 
hinsichtlich ihrer Abänderharkeit auf der Stufe 
eines Ges'eozes steht, ,siehtdiieDUtchfwl1lUug von 
Disziplinarverfahren gegen Studierende vor Dis­
ziplinarkommissionen vo~, die mehrheitl~ch von 
Univers.itäoslehrern beschIckt ,werden. DIe Vor­
schriften sind praktisch seit mehr als zehn Jahren 
ineffektiv geworden, da die Disziplinarkommis­
sionen von den Hochschülerschaften an den ein­
zelnen Hochschul~n und der österreichischen 
Hochschü1erschaft 'seit iden sechz'~ger Jahren nicht 
mehr beschickt werden. 

Es hat sich erwiesen, daß die gegenwärtigen 
rechtlichen Möglichkeiten ausreichen, um die 
Durchführung geordneter Universitätsstudien zu 
garantieren. So sind von den Akademischen Se­
naten und Universitätskollegien gemäß § 73 
Abs. 3 lit. f UOG Hausordnungen für die Uni­
versitä't zu erla's'sen, in Idenen für di.e Sicherheit 
und Ordnung an der Universität vor,zusorgen ist. 
Insbesondere ist durch Androhung oder Verhän­
gung von angemessenen Benützungsbeschränkun­
gen oder Benützungsverboten die geordnete 
Durchführung der Lehr-, Forschungs- und Ver­
waltungsaufgaben der Universität, die Sicherheit 
der Organe und der AngehörIgen der Universität 
sowie die Einhaltung der hochschulrechtlichen 
Vorschriften sicherzustellen. 
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Weiters sind gemäß § 4 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes Stu­
dierende, die infolge ihres Gesundheitszustandes 
eine Störung des Unterrichts oder eine Gefähr­
dung der Umgebung darstellen, von Amts wegen 
zu exmatrikulieren. 

Da die österreichische Hochschülerschaft zudem 
zwar erne ,g,esetzliche Interes,senvertretung, nicht 
jedoch eine gesetzliche berufliche Vertretung dar­
stellt, kann die Hochschüler-Disziplinarordnung 
ohne Beispielsfolgerungen für andere Berufs­
gruppen außer Kraft gesetzt werden. 

Kostenberechnung 

Die vorgeschlagene Novellierung. des Hoch­
schülerschaftsgesetzes 1973 wird für den Bund 
keine budgetmäßigzu bedeckenden Mehraufwen-

dungen erfordern, da Mitgliederverzeichnisse und 
Wählerlisten schon bisher von den Hochschulen 
zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Die Verringerung der Mandatszahl für einzelne 
Hauptausschüsse und für den Zentralausschuß der 
österreichischen Hochschülerschaft wird zu einer 
Verringerung des Reise- und Sitzungsaufwandes 
der betroffenen Organe in der Größenordnung 
von etwa 50 000 S jährlich führen. 

Eine Reduktion der finanziellen Aufwendungen 
wird sich auch dadurch ergeben, daß künftig 
Sachbearbeiter der Hochschülerschaft eine Auf­
wa,ndsentsch~d~glun'ger,hal\jen können, di,e VOl1:bUS­

sichtlich geringer sein wird, als die Gehälter, die 
bisher für Angestellte aufzuwenden waren, die 
die Funktion der Sachbearbeiter ·innehatten. 

Gegenüberstellung 

Alt e Fa s s u n g: 

§ 1. (3) Die im Abs. 1 lit. b genannten Mit­
glieder sind für die Wahl von Organen der 
österreichischen Hochschülerschaft aktiv wahl­
bere'chtigt. 

§ 2. (5) Jede Hochschule hat die Mitglieder 
der österreichischen Hochschülerschaft für ihren 
Bereich evident zu halten und der österreichi­
schen Hochschülerschaft in jedem Semester ein 
Mitgliederverzeichnis auszufolgen. Das Mitglie­
derverzeichnis hat Angaben über Name, Matri­
kelnummer, Geschlecht, Staatsbül1gerschaft, Hei­
mat- und Studienadresse sowie über die Ange~ 
hörigkeit zu Studienrichtung, Studienabschnitt 
und Institut zu enthalten. 

§ 3. 1(1) Die Hochschülerschaften an den Hoch­
schulen sind Körperschaften öffentlichen Rechtes, 
der die an der jeweiligen Hochschule inskribier­
ten Mitglieder der österreichischen Hochschüler­
schaft gemäß § 1 Abs. 1 angehören. Sie führen 
die Bezeichnung "Hochschülerschaft an der" mit 
einem die Zugehörigkeit zur betreffenden Hoch­
schule kennzeichnenden Zusatz. 

(2) Den Hochschülerschaften an den Hochschu­
len obliegen mit Ausnahme der Vertretung ge­
genüber gesetzgebenden Körperschaften alle in 
§ 2 Abs. 1 umschriebenen Aufgaben für den Be-

Neu e Fa s s u n g: 

§ 1. (3) Die ~m Abs. 1 lit. h geM'nnt,en Mitglie· 
der sind .für die Wahl von Organen der österrei­
chischen Hochschülerschaftaktiv, jedoch nur nach 
Maßgabe besonderer gesetzlicher Vorschriften 
auch passiv wahlberechtigt.' 

(6) Die aktive <UIlid passive WQMberecht~~ 
der Mitglieder ist nach einem Stichtag, der acht 
Wochen vor dem ersten Wahltag liegt, zu beur­
teilen. 

§ 2. (5) Jede Ho chs chUlle hat die Mitgl,ieder (der 
österreichischen Hochschülerschaft für ihren Be­
reich evident zu halten und der österreichischen 
Hochschülerschaft in jedem Semester ein Mit­
gliederverzeichnis auszufolgen. Das Mitglieder­
verzeichnis hat Angaben über Name, Matrikel­
nummer, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, Familien­
stand, Heimat- und Studienadresse sowie über 
die Angehörigkeit zu Studienrichtung, Studien­
abschnitt und Institut ,zu enthalten 

Die Hochschülerschaften an den Hochschulen 

§ 3. (1) Die Hochschülerschaften an den Hoch­
schulen sind Körperschaften öffentlichen Rech­
tes. Sie führen die Bezeichnung "Hochschüler­
schaft an der" mit einem die Zugehörigkeit zur 
betreffenden Hochschule kennzeichnenden Zu­
satz. 

(2) Jeder Hochschülerschaft gehören die Mit­
glieder der österreichischen Hochschülerschaft 
gemäß § 1 Abs. 1 an, die an der jeweiligen 
Hochschule aufgenommen sind. Weiters gehören 
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Alt e Fa s s u n g: 

reich der einzelnen Hochschulen. Die Bestim­
mUIlJgen des § 2 Abs. 2 bis 7 gelten sinngemäß. 

§ 5. (1) Dem Zentralausschuß gehören an: 

a) Für je 1 500 aktiv W\lhlberechtigte ein 
Mandatar mit vollem Stimmrecht. Ergibt 
sich hiedurch eine gerade Zahl von Man­
dataren, so ist Idiese "um ,einen wleiter,en 
M'a'IlJelia llar zuergänzlen; 

§ 6. (1) Der Ha:uptausschuß ist das oberste 
Organ der Hochschülerschaft an einer Hochschule. 
Ihm gehören an: 

a) 9 Ma:n:danare mit vollem Snimmr,echt. 
übersteigt die Zahl der aktiv Wahlberech­
tigten 5 000, so ist für je weitere 1 000 
aktiv Wahlberechtigte ein zusätzlicher Man­
datar zu wählen. Ergibt sich hiedurch eine 
gerade Zahl von Mandataren, so ist diese 
um emen weiteren Mandatar zu ergän­
zen; 

(2) Passiv wahlberechtigt 5inddie an der be­
;1 treffenden Hochschule immatrikulierten ordent­

lichen Hörer öste'rreichischer Staatsbürgerschilft. 
-Aktiv wahlberechtigt sind auch alle anderen an 
der beweffenrden Hochschule immati-ikul~erten 
ondentLich,en Hörer. 

§ 7. (3) Passiv wahlberechtigt sind die an der 
betreffenden 'Hochschule immatrikulierten or­
dentlichen Hörer österreichischer Staatsbürger­

I schaft, die ein Studium einer an der betreffenden 
-Fakultät eingerichteten Studienrichtung betrei­
ben. Aktiv wahlberechtigt sind auch alle anderen 
an der betreffenden Hochschule immatrikulier­
ten ordentlichen Hörer dieser Studienrichtungen. 

§ 8. (4) Passiv wahlberechtigt sind die an der 
betreffenden Hochschule immatrikulierten or-
I, 

I! • 

Neu e Fa s s u n g: 

ihr die ordentlichen Hörer an der jeweiligen 
Hochschule an, deren Studienrichtung oder deren 
kombinationspflichtige zweite Studienrichtung 
auf Grund, der Studienvorschriften nicht zur 
Gänze an der Hochschule absolviert werden kann, 
an der die Immatrikulation erfolgte, sofern sie 
Lehrveranstaltungen dieser Studienrichtung in­
skribiert haben. 

(3) HinsichtIlch des Wahlrechtes der Mitglieder 
jeder Hochschülerschaft ist § 1 sinngemäß anzu­
wenden. 

(4) Den Hochschülerschaften an den Hoch­
schulen obliegen mit Ausnahme der Vertretung 
gegenüber gesetzgebenden Körperschaften alle in 
§ 2, Abs. 1 umschriebenen Aufgaben für den 
Bereich der einzelnen Hochschulen. Die Be­
stimmungen des § 2 Abs. 2 bis 7 gelten smn­
gemäß. 

§ 5 ..•• 

-a) 65 Mmeliaoare mit vollem Stimmrecht; 

§6 ..•• 

a) Bis 'ZU 5 000 aktiv W:ahlberechügten neun 
Mandatare mit vollem'Stimmrecht und für 
je weitere 2000 aktiv Wahlberechtigte ein 
zusätzlicher Mandatar. Ergibt sich durch 
diese Berechnung eine gerade Zahl von 
Mandataren, so ist diese um einen weite­
ren Mandatar zu ergänzen; 

§ 6. (2) ,Für :den HauplJaJusschuß siIlld di'e Mit­
glile/der der j,eweiligen Hochschülerschaft nach 
Maßgabe ,des r§ 3 Ahs. 3 ,aktiv und passiv wahl­
berechtigt. 

§ 7. (3) Aktiv ul1Id passiv wah~berechtigt sind 
die Mitglieder der jew-eil~gen Hochsmülerschaft 
nach Maß.gaibe ;des § 3 Ahs. 3, denen Studien­
richllung an Ider F'ak~ltät ,eingerichtet oder deren 
stlUldium irreguLare ':liuf Grund des zu verleihenden 
akademischen Gndes Ider{ Fakultät 2lUzuordnen 
ist. 

§ 8. (4) Aktiv rund pa'ssiv waMbefiecht-ilgt sind 
die Millglieder der jeweiligen Hochschülerschialt 
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Alt e Fa s s u n g: 

. dentlichen Hörer österreichischer Staatsbürger­
schalt, die ein Studium der betreffenden Studien­
r,ichtwng betreihen. Aktiv W'alh:1berechtigt sind 
auch .alle anderen an -der hetr·eff·enden Hoch­
schule immatrikulierten ordentlichen Hörer die-
ser Studien richtung. . 

§ 9. (3) Aktiv wahlberechtigt sind die an der 
betreffenden Hochschule immatrikulierten or­
dentlichen Hörer, die im Wahlsemester und dem 
der Wahl vorangehenden Semester eine Lehr­
veranstaltung des betreffenden Institutes inskri­
biert haben, sofern die Lehrveranstaltung für den 
Studierenden eine Pflicht- oder Wahlveranstal­
tung nach den für den Studierenden geltenden 
Studienvorschriften darstellt. 

(4) Passiv wahlberechtigt sind die an der be­
treffenden Hochschule immatrikulierten ordent­
lichen Hörer österreichischer Staatsbürgerschaft, 
die 

a) aktiv wahlberechtigt sind oder 
b) innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden 

Semestern unmittelbar vor den Instituts­
vertretungswahlen aktiv wahlberechtigt wa­
ren. 

§ 13. (1) Studentenvertreter der österreichi­
schen Hochschülerschaft oder der Hochschüler­
schaft an den Hochschulen sind: 

a) die Mandatare; 
ib) die Vertreter in staatlichen und akademi­

schen Behörden; 
c) die Referenten. 

Sie haben ihre Auf,gaben nach besten Kräften 
und uneigennützig wahr·zunehmen. 

§ 15. (8) Hochschülerschaftswahlen sind jeweils 
an einem Dienstag und Mittwoch oder Mittwoch 
und Donnerstag in der Zeit von· Mitte April 
bis Mitte Juni durchzuführen. Einer der beiden 
Tage ist von der zuständigen akademischen Be­
hörde als vorlesungs- und prüfungsfrei zu er­
klären. Die Wahltage sind nach Anhörung der 
österreichischen Hochschülerschaft und der Hoch­
schülerschaft an den Hochschulen vom Bundes­
minister für WissenschaIft und Forschung durch 
Verordnung zu bestimmen. 

§ 18. (3) Die Referate stehen unter Leitung 
von Referenten. Diese haben dem im § 1 Abs. 1 
umschriebenen Personenkreis anzugehören und 
ihre Befähigung entsprechend nachzuweisen. Den 
Referenten können im Hinblick auf den Umfang 
ihrer AufgaJben vom Vorsitzenden Angestellte 
zur Unterstützunlg beigegeben werden. Den in 
Abs. 2 lit. a und b genannten Referaten sind 
jedenfalls Angestellte beizugeben. 

Neu e F ass u n g: 

nach Maßgabe des § 3 Abs. 3, Idie ein Stludium der 
betreffenden Stlldienrichtung betreiben. 

§ 9. (3) Aktiv und passiv waMberechtigt sin:d 
die Mitglieder der jeweiligen Hochschülersch'aft 
nach Maß~abe des§ 3 Abs. 3, di'e im W,ahlseme­
ster ulnd d.em der Wiahl .vorang.ehenden Semester 
eine Lehrver,anstaJltlUng .des betreff,enden Institutes 
inskr~bi'ert haben, sofern rdiese Lehrvcl1anstlaltung 
für den Studierenden eine Pflicht- oder Wahl­
lehrveranstaltung nach den für, den Studierenden 
geltenden Studien vorschriften darstellt. 

(4) Passiv wahlberechtigt sind auch die Mitglie­
der der jeweiligen Hochschülerschaft nach Maß­
gabe des § 3 Abs. 3, die innerhalb von zwei 
aufeinanderfo1.genden Semestern unmittelbar vor 
den Institutsvertretungswahlen aktiv wahlberech­
tigt waren. 

§ 13. (1) StludentienvertretJer ,der österreiffii­
schen Hoch:schÜllerschaft oder der Hoch'schüler­
schaFten ,an den Hochschulen 'sind: 

a) die Mandatare; 
b) die Vertreter in staatlichen und akademi­

schen Behörden; 
c) die Referenten; 
d) die Sachbearbeiter. 

Sie haben ihre Aufgaben nach besten Kräften 
und uneigennützig wahrzunehmen. 

§ 15. (8) Hochschülerschaftswahlen sind jeweils 
von Dienstag brs Donnersnagei·ner Woche in der 
Zeit von Mitte Apl'il bis Mitte J1uni durchzufüh­
ren. Die Wahltage sind nach Anhörung der 
tisterreich.ischen Hochschülerschaft und der Hoch­
schülerschafuenan den Hochschulen vom Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung durch 
Verordnung zu bestimmen. 

§ 18. (3) Die Ref.erate 'Stehen unter LeitlUng vOn 
Referenten. Diese haben ,dem im § 1 Abs. 1 um­
schriebenen Personenkreis anzugehören und ihre 
Befähigung entsprechend nachzuweisen. Den Re­
ferenten können im Hinblick auf den Umfang 
jhrer lAufgaben vom Vorsitzenden Sachbear­
beiter sowie Angestellte zur Unterstützung bei­
gegeben werden. Den in Abs. 2 lit. a und b ge­
nannten Referaten sind jedenfalls Angestellte 
beizugeben. . 

.., 
619 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 9

www.parlament.gv.at




